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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Polizei

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Wintersession 2021 als Erstrat mit der
Übernahme der EU-Verordnung 2020/493 über das System FADO (False and
Authentic Documents Online), die eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands
darstellt. Während der Nutzen des Systems FADO für die Schweiz unbestritten war,
taten Vertreterinnen und Vertreter der SP- und der Grünen Fraktion in ihren Voten vor
allem ihren Unmut über den Entscheid der EU-Kommission kund, die Verantwortung für
das System FADO an Frontex zu übertragen. Die Grenzschutz-Agentur Frontex sei eine
«total dysfunktionale Institution» (Christian Dandrès, sp, GE), gegen die «verschiedene
Verfahren und Vorwürfe» wegen Grundrechtsverletzungen im Raum stünden, führte
Florence Brenzikofer (gp, BL) aus. Eine Minderheit Brenzikofer beantragte denn auch
die Sistierung der Vorlage bis zur allfälligen Referendumsabstimmung über den
Bundesbeschluss zur finanziellen Beteiligung der Schweiz an Frontex. Über eine
intensivere Zusammenarbeit mit Frontex wie die Weiterbeteiligung der Schweiz am
System FADO solle erst entschieden werden, nachdem sich die Stimmbevölkerung zu
Frontex habe äussern können, argumentierte die Antragstellerin. Ausserhalb des links-
grünen Lagers fand der Sistierungsantrag jedoch keine Zustimmung und wurde mit 106
zu 57 Stimmen bei 6 Enthaltungen deutlich abgelehnt. Der Ratsmehrheit erschien es in
den Worten von Beat Flach (glp, AG) «völlig verfehlt», die Umsetzung der Schengen-
Weiterentwicklung zu verzögern und «die Schengen-Assoziierung nur wegen dieser
kleinen Anpassung zu riskieren». Nachdem er auf das Geschäft eingetreten war, nahm
der Nationalrat eine einzige Änderung am Entwurf vor. Auf Antrag seiner vorberatenden
Rechtskommission strich er einen Absatz, wonach der Bundesrat ermächtigt würde,
selbstständig neue Staatsverträge mit Änderungen der Zugriffsrechte auf FADO
abzuschliessen. Der Nationalrat sprach sich stillschweigend dafür aus, dass das
Parlament in solchen Fällen vorgängig konsultiert werden muss. In der
Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 123 zu 62 Stimmen bei 5
Enthaltungen an, wobei die Grüne Fraktion geschlossen, die SP-Fraktion
grossmehrheitlich und einzelne Mitglieder der SVP-Fraktion dagegen votierten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2021
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Bereits eine Woche nach Beginn der ersten Session der 51. Legislatur kam es zur ersten
Mutation im Nationalrat. Florence Brenzikofer (gp, BL) legte das Gelübde ab, nachdem
ihre Wahl formell festgestellt worden war. Die 44-jährige Grüne ersetzte die im zweiten
Umgang in den Ständerat gewählte Maya Graf (gp, BL). Aufgrund der Rekursfristen im
Kanton Basel-Landschaft hatte Graf erst zwei Tage nach Sessionsbeginn in der kleinen
Kammer vereidigt werden können und hatte – als Alterspräsidentin amtend – deshalb zu
Beginn der Session noch im Nationalrat Platz genommen. Brenzikofer war auf der Liste
der Grünen Basel-Landschaft auf den ersten Ersatzplatz gewählt worden. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2019
MARC BÜHLMANN

Für den in der Sommersession 2020 im Amt verstorbenen Albert Vitali (fdp, LU) rückte
Peter Schilliger (fdp, LU) nach, der in der ersten Sitzung der Herbstsession 2020
vereidigt wurde. Nach Alois Huber (svp, AG; in der Frühjahrssesion 2020) und Florence
Brenzikofer (gp, BL; in der Wintersession 2019) besiegelte die formelle Feststellung der
Wahl Peter Schilligers die dritte Mutation im Nationalrat in der 51. Legislatur. Schilliger
kehrte damit nach rund einem Jahr ins Parlament zurück, nachdem er bei den
eidgenössischen Wahlen seinen Sitz verloren hatte. Bereits 2012 war Schilliger in den
Nationalrat nachgerückt. Auch damals war der Tod seines Vorgängers – Otto Ineichen
(fdp, LU) war ebenfalls im Amt verstorben – Ursache dafür gewesen. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 07.09.2020
MARC BÜHLMANN
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In der Sondersession 2021 kam es zur fünften Mutation in der 51. Legislaturperiode –
die Vereidigung von Florence Brenzikofer (gp, BL) mitgezählt, die bereits in der ersten
Sessionswoche der neuen Legislatur für die im zweiten Wahlgang in den Ständerat
gewählte Maya Graf (gp, BL) nachgerückt war. Michael Graber (svp, VS) ersetzte den 2015
erstmals in den Nationalrat gewählten Franz Ruppen (svp, VS), der in den Walliser
Staatsrat, die Kantonsexekutive, gewählt worden war. Der 39-jährige Graber –
Rechtsanwalt und Fraktionspräsident der SVP im Walliser Grossrat – legte Anfang Mai
den Eid ab und wurde mit Applaus im Nationalrat willkommen geheissen. Sein Mandat
im kantonalen Parlament legte er nieder. 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2021
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

134 Personen auf 20 Listen kandidierten im Kanton Basel-Landschaft bei den
Nationalratswahlen 2019 für einen der sieben Baselbieter Sitze in der Grossen
Kammer. Der Frauenanteil unter den Kandidierenden betrug 44.0 Prozent – der
dritthöchste Wert der Schweiz.

Die letzten eidgenössischen Wahlen vor vier Jahren hatten keiner Partei einen
Sitzgewinn beschert. Die Verteilung der Baselbieter Nationalräte während der letzten
Legislatur blieb damals bei 2 SVP, 2 SP, 1 GPS, 1 FDP und 1 CVP. Bei den Landratswahlen
im März 2019 hatten die Grünen stark zulegen (+6 Sitze) können, während die SVP
deutliche Einbussen verzeichnen musste (-7 Sitze). Entsprechend nervös war die SVP im
Vorfeld der eidgenössischen Wahlen vom Oktober. Doch nachdem eine
Listenverbindung mit der FDP in trockenen Tüchern war, schienen die beiden SVP-Sitze
ungefährdet. Diese rechts-bürgerliche Listenverbindung wurde von Kritik aus der Mitte
begleitet, denn die CVP bangte ihrerseits um die Wiederwahl ihrer Nationalrätin
Elisabeth Schneider-Schneiter, welche 2015 den Einzug in den Nationalrat nur knapp
geschafft hatte. Wie die SVP waren es auch bei der CVP die Listenverbindungen, welche
die Gefahr eines Sitzverlustes verringerte. Die CVP ging eine breite Mitte-Verbindung
mit der GLP, der EVP und der BDP ein. Anders als im Kanton Basel-Stadt widersetzte
sich die Baselbieter CVP einer Unterlistenverbindung ihrer drei Listenpartnerinnen, da
Schneider-Schneiters Sitz sonst von einer Kandidatin der GLP oder der BDP hätte
überflügelt werden können. Die kantonale CVP weigerte sich damit, die nationale
Strategie dieser vier Parteien zur Stärkung der politischen Mitte zu befolgen, obwohl die
Absichtserklärung zu dieser Strategie unter anderem auch der Präsident der CVP
Schweiz Gerhard Pfister (ZG) unterzeichnet hatte. Leidtragende waren hauptsächlich
die GLP und die EVP, deren Chancen auf einen Sitzgewinn sich damit drastisch
verringerten. Bei der FDP gab es trotz einer klaren Spitzenkandidatin, der amtierenden
Nationalrätin Daniela Schneeberger, ein Gerangel um die hinteren Plätze, da
Schneeberger gleichzeitig aussichtsreich für den Ständerat kandidierte. Besonders
hervor tat sich Christoph Buser. Der Direktor der Wirtschaftskammer Basel war im März
bei den Landratswahlen abgewählt worden. Bereits seine Nominierung auf die
Hauptliste verursachte deshalb Diskussionen. Buser irritierte seine Partei anschliessend
durch seinen Alleingang im Wahlkampf, wo er unter anderem jede Menge Plakate ohne
Parteilogo aufhängte. Die Grünen konnten die Wahlen am entspanntesten angehen. Die
Partei setzte überraschend nicht ihre bisherige Nationalrätin Maya Graf an die Spitze
der Liste, sondern Florence Brenzikofer. Brenzikofer, seit März die bestgewählte
Landrätin, hoffte darauf, für Graf nachrutschen zu können, da Graf ebenfalls
gleichzeitig für den Ständerat kandidierte. Der Listenpartnerin der Grünen, der SP, und
insbesondere der Bisherigen Samira Marti dürfte es angesichts des Höhenfluges und
der sich abzeichnenden Gewinne der Grünen langsam unwohl geworden sein, da diese
sich unter Umständen sogar einen der beiden sozialdemokratischen Sitze hätten
schnappen können. 

Der Wahlsonntag brachte freilich keine Veränderungen gegenüber der letzten
Legislatur. Zwar konnten die Grünen (+3.8 Prozentpunkte, neu 18.0%) und die
Grünliberalen (+2.6 Prozentpunkte, neu 5.3%) deutlich Wähleranteile hinzugewinnen,
doch für einen Sitzgewinn reichte es beiden Parteien nicht. Die SVP verlor zwar deutlich
(-4.7 Prozentpunkte, neu 25.1%), doch sie konnte ihre beiden Mandate verteidigen.
Nicht nur bei der Sitzverteilung blieb alles beim Alten; alle bisherigen Nationalräte
konnten sich parteiintern durchsetzen und schafften die Wiederwahl. 
Dass in der Baselbieter Bundeshausdelegation während der kommenden Legislatur
dennoch eine neue Person Einzug hält, liegt an der Wahl von Maya Graf in den
Ständerat. Für sie rutschte dadurch nämlich Florence Brenzikofer in den Nationalrat

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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nach. Somit entsendet Basel-Landschaft erneut fünf Frauen in den Nationalrat, was
einem Frauenanteil von 71.4 Prozent entspricht. Die Stimmbeteiligung fiel um ganze 4.2
Prozentpunkte und betrug nur noch 42.6 Prozent. 5

Ständeratsersatzwahlen

Alors qu'il s'était d'abord lancé dans la course au Conseil d'État dans le cadre des
élections cantonales de novembre 2021, le sénateur fribourgeois Christian Levrat (ps) a
surpris son monde en acceptant, début avril 2021, sa nomination à la tête du conseil
d'administration de La Poste. Cette fonction étant incompatible avec son mandat de
conseiller aux États, l'organisation d'une élection complémentaire dans le canton de
Fribourg devenait inévitable. Programmée à la fin du mois de septembre 2021, celle-ci
donnait l'opportunité au Centre de reconquérir le siège perdu par Beat Vonlanthen lors
des élections fédérales de 2019 au profit de la libérale-radicale Johanna Gapany, qui
devenait ainsi la première femme fribourgeoise à siéger à la chambre haute. Alors que
les conseillères nationales Christine Bulliard-Marbach (centre) et Marie-France Roth
Pasquier (centre) ainsi que le conseiller d'État Jean-Pierre Siggen (centre) avaient
d'emblée renoncé à se présenter, le député au Grand Conseil Bruno Boschung (pdc)
faisait part de son intérêt. Le germanophone, originaire du district de la Singine,
souhaitait ainsi rétablir l'équilibre linguistique qui prévalait jusqu'en 2019 et la non-
réélection de Vonlanthen. Le choix du parti se portait cependant sur Isabelle Chassot
(centre), mentionnée dès l'annonce du départ de Levrat comme la candidate idéale
pour le Centre dans la presse. En effet, la cheffe de l'office fédéral de la culture (OFC)
pouvait notamment faire valoir son expérience politique, en tant que conseillère d'État
entre 2002 et 2013. Elle fut également collaboratrice personnelle des conseillers.ères
fédéraux.ales Arnold Koller et Ruth Metzler. Son profil rassembleur semblait capable de
séduire autant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique, et la minorité
germanophone du canton pouvait compter sur sa parfaite maîtrise de la langue de
Goethe pour la représenter dans l'arène fédérale.
Chez les socialistes, deux candidate et candidat sortaient du bois pour incarner la
relève de Christian Levrat. Le préfet du district de la Sarine Carl-Alex Ridoré (ps) faisait
face à la conseillère nationale lacoise Ursula Schneider Schüttel (ps), issue de la
minorité linguistique germanophone. Un temps pressenti.e.s parmi les papables, le
syndic de Fribourg Thierry Steiert (ps) et sa collègue, la conseillère communale Andrea
Burgener Woeffray (ps), n'étaient finalement pas candidat.e.s, alors que le conseiller
national vert Gerhard Andrey excluait une candidature écologiste en apportant son
soutien à Schneider Schüttel. La gauche partait ainsi unie au front, le parti socialiste
désignant Carl-Alex Ridoré comme unique candidat lors d'un congrès virtuel.
Après réflexion, l'UDC ne se lançait pas dans la course et préférait concentrer ses
forces sur les élections cantonales. Le PLR apportait lui son soutien à la candidature
d'Isabelle Chassot, tout en étant conscient qu'il pourrait se retrouver en position
délicate lors des prochaines élections fédérales en 2023 si un duo de droite se
retrouvait à la chambre des cantons. En effet, rien ne garantirait le maintien du siège
acquis de haute lutte par Gapany en 2019, dans un canton traditionnellement
représenté par un tandem PS-Centre au Conseil des États. 
Deux candidat.e.s visaient donc le siège vacant, excluant d'emblée la tenue d'un second
tour. Pour défendre son siège, le parti socialiste mettait en avant la nécessité d'un
équilibre entre la gauche et la droite, soulignant que «Fribourg doit marcher sur deux
jambes» pour défendre au mieux ses intérêts sous la coupole. Depuis 1979, la gauche
fribourgeoise n'a connu qu'une seule législature sans représentant à la chambre des
cantons, entre 1999 et 2003. «La pire période pour la défense des intérêts fribourgeois
à Berne», selon Christian Levrat, qui mentionnait l'échec de la candidature
fribourgeoise pour accueillir le tribunal administratif fédéral. C'étaient le démocrate-
chrétien Anton Cottier et le libéral-radical Jean-Claude Cornu qui siégeaient alors.
Selon la nouvelle loi cantonale sur la transparence, les partis étaient tenus de dévoiler
leur budget de campagne: celui d'Isabelle Chassot se montait à CHF 135'000, alors que
Carl-Alex Ridoré disposait de CHF 148'500. Un incident à caractère raciste s'est produit
durant la campagne, une affiche du candidat socialiste, d'origine haïtienne, ayant été
maculée de peinture blanche alors que son nom était tracé et remplacé par le mot
«blanc». Isabelle Chassot avait par ailleurs renoncé à la pose d'affiches sauvages, par
souci écologique.

Au moment de dépouiller les bulletins de vote le 26 septembre 2021, le suspens était de
courte durée. Isabelle Chassot devançait largement son concurrent, en récoltant
54'695 voix (62.7% des suffrages). Carl-Alex Ridoré était même battu dans toutes les
communes de canton. Fribourg rejoignait ainsi Zurich, Genève et Argovie parmi les

WAHLEN
DATUM: 26.09.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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cantons ayant au moins une fois eu deux femmes qui siégeaient simultanément au
Conseil des États. Fort de ce succès, le Centre confortait son statut de première force
à la chambre de réflexion, avec désormais 14 représentantes et représentants. La
gauche fribourgeoise devra de son côté ronger son frein durant deux ans, dans l'attente
des élections fédérales de 2023 où elle tentera à coup sûr de récupérer son siège. 6

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

In der Frühjahrssession 2022  nahm der Nationalrat ein vom Bundesrat unterstütztes
Postulat Brenzikofer (gp, BL) zur Prüfung möglicher rechtlicher Konsequenzen bei
absichtlicher Verkürzung der Produktlebensdauer mit 113 zu 76 Stimmen bei 1
Enthaltung an. Wie die grüne Nationalrätin argumentierte, würden Unternehmen durch
die sogenannte geplante Obsoleszenz den Produktlebenszyklus in gesättigten Märkten
bewusst verkürzen, um den Absatz steigern zu können. Dies laufe dem Gedanken der
Kreislaufwirtschaft, einem bewussten Umgang mit Ressourcen sowie den
Klimaschutzbestrebungen zuwider. Entsprechend solle ein Verbot eines solchen
Verhaltens geprüft werden. Im Parlament stemmten sich die FDP-Fraktion beinahe
vollständig und die SVP-Fraktion geschlossen gegen das Postulat; ein solcher Bericht
liege bereits mit dem angenommenen Postulat Vonlanthen (mitte, FR; Po. 17.3505) vor,
erklärte etwa Pierre-André Page (svp, FR) die ablehnende Haltung seiner Fraktion.
Zudem könnten die Konsumentinnen und Konsumenten auf dem freien Markt
diejenigen Unternehmen wählen, die eine verlängerte Garantie anböten und für eine
hohe Qualität bekannt seien. Eine Mehrheit des Nationalrates folgte hingegen dem
Votum von Bundesrätin Simonetta Sommaruga für Annahme des Postulats. Ferner
schlug die Bundesrätin vor, die vom Postulat aufgeworfenen Fragen in einem sich
bereits in Arbeit befindenden Bericht zu beantworten, mit dem ein 2018 überwiesenes
Postulat Marchand-Balet (damals cvp, VS; Po. 18.3248) erfüllt werden soll. Während bei
diesem Postulatsbericht die Rechtslagen zur geplanten Obsoleszenz im Ausland und in
der Schweiz verglichen werden, sollen aufgrund des vorliegenden Postulats die Angaben
zur Kreislaufwirtschaft aus dem Bericht Vonlanthen aktualisiert sowie mögliche
Anpassungsvorschläge im Schweizer Recht aufgezeigt werden. Der Bericht könne damit
als Basis für die Diskussion zur Schaffung rechtlicher Normen verwendet werden,
erklärte die Energieministerin. 7

POSTULAT
DATUM: 17.03.2022
MARCO ACKERMANN

Gesellschaftsrecht

In der Differenzbereinigung zum Bundesgesetz zur Bekämpfung des missbräuchlichen
Konkurses beantragte die vorberatende RK-NR im Januar 2022 ihrem Rat, bei der
letzten materiellen Differenz dem Ständerat zu folgen. Diese Differenz betraf die Frage,
ob der Staat einen zahlungsunfähigen Schuldner bei öffentlich-rechtlichen
Forderungen zwingend auf Konkurs betreiben muss, so wie es der Vorentwurf und der
Ständerat vorgesehen hatten, oder ob er auch den Weg der Pfändung wählen darf, wie
es der Bundesrat nach der Vernehmlassung vorgeschlagen hatte. Eine Minderheit
Brenzikofer (gp, BL) wollte an letzterer Variante festhalten und eine Betreibung auf
Pfändung offenhalten. Brenzikofer argumentierte im Nationalrat im März 2022, dass die
Wahlfreiheit einen Kompromiss darstelle und damit Wettbewerbsverzerrungen,
Fehlanreize sowie hohe Konkurskosten für die Konkursämter und Gläubiger verringert
werden könnten – ein Argument, das auch die Kantone in der Vernehmlassung
vorgebracht hatten. Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS)
argumentierte hingegen, das Wahlrecht würde dazu führen, dass Schuldner die
Rechnungen gegenüber der öffentlichen Hand mit tieferer Priorität behandelten, da die
öffentliche Hand in der Tendenz immer auf die günstigere Pfändung setzen würde.
Zudem sei es ungerecht, wenn der Staat dank des Wahlrechtes gegenüber Privaten
privilegiert würde, wenn dieser die preislich günstigere Variante der Pfändung wählen
könnte. Justizministerin Karin Keller-Sutter plädierte im Rat dafür, diese letzte
Differenz auszuräumen und erklärte, dass sich der Bundesrat mit beiden Varianten
anfreunden könne. Der Nationalrat stimmte daraufhin für die Variante mit einer
Betreibungspflicht und folgte damit mit 94 zu 77 Stimmen bei 3 Enthaltungen seiner
Kommissionsmehrheit und dem Ständerat. Für die Minderheit stimmten die
geschlossenen Fraktionen der SP, der GLP, der Grünen sowie wenige Vertreterinnen
und Vertreter der Mitte-Fraktion. Wenige Tage später räumte der Ständerat schliesslich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2022
MARCO ACKERMANN
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stillschweigend eine letzte technische Differenz betreffend die Platzierung eines
Gesetzestextes aus.

In den Schlussabstimmungen im März 2022 stimmte der Nationalrat dem Entwurf mit
141 zu 48 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu, wobei sämtliche Gegenstimmen und die
beiden Enthaltungen aus der SVP-Fraktion stammten. Wie Pirmin Schwander (svp, SZ)
bereits in der Herbstsession 2021 erläutert hatte, halte die SVP-Fraktion die Revision
für zu wenig effizient und zu wenig zielführend, da keine solide Datenbasis zur
Verfügung stehe, um die geeigneten Instrumente gegen den missbräuchlichen Kurs zu
definieren. Der Ständerat stimmte dem Geschäft einstimmig zu. 8

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Florence Brenzikofer (verts, BL) invite le Conseil fédéral à analyser, par le biais d'un
rapport, les manières dont les cantines de la Confédération et les entreprises proches
de la Confédération pourraient être incitées à se fournir en produits locaux. L'élue
verte estime, en effet, que plusieurs raisons devraient pousser la Confédération à
montrer l'exemple en la matière. Ainsi, c'est, premièrement, une mesure qui
permettrait de réduire les émissions de CO2 de l'Administration fédérale.
Deuxièmement, les conditions de production des produits provenant des fermes
suisses sont connues. Troisièmement, cela permettrait de respecter les accords signés
à l'international par la Suisse, dont certains objectifs sont notamment reflétés dans
l'Agenda 2030 de l'ONU («promotion des pratiques durables dans le cadre de la
passation des marchés publics»). Finalement, acheter «suisse» est une manière directe
de soutenir la production agricole du pays et de soutenir la création de valeur en
Suisse. Ueli Maurer, pour le Conseil fédéral, a essayé de convaincre les parlementaires
de la non-nécessité de ce texte, la Confédération appliquant d'ores et déjà une
politique proactive en la manière. Cela n'aura pas suffi à faire échouer ce postulat. En
effet, 138 député.e.s de tous les partis ont soutenu la proposition Brenzikofer, tandis
que 51 voix provenant du Centre et de la droite ont vainement essayé de s'y opposer.
Trois parlementaires se sont abstenu.e.s. 9

POSTULAT
DATUM: 12.09.2022
KAREL ZIEHLI

Le postulat Brenzikofer (vert-e-s, BL) a été classé par la chambre basse. Le Conseil
fédéral a, en effet, mis en place un nouveau concept de restauration pour
l'Administration fédérale. Les collaborateurs et collaboratrices de la Confédération se
verront offrir des menus qui respecteront, si possible, les principes de saisonnalité, de
régionalité et de l'agriculture biologique. En ce qui concerne les entreprises proches de
la Confédération, elles traitent avec des prestataires externes de services de
restauration appliquant les mêmes normes concernant les denrées alimentaires
suisses. Les objectifs du postulat sont ainsi atteints. 10

POSTULAT
DATUM: 12.06.2023
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Die Forderung nach einer Vorschrift, wonach in der Werbung für Motorfahrzeuge
jeweils auch auf eine alternative Mobilitätsform aufmerksam gemacht werden muss,
wurde im Nationalrat im März 2023 klar versenkt. Mit 124 zu 60 Stimmen bei 6
Enthaltungen folgte die grosse Kammer damit dem Antrag seiner KVF-NR und lehnte die
parlamentarische Initiative von Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE) ab. Geschlossen
für die Initiative stimmten die Fraktionen der Grünen und der SP (bei 6 Enthaltungen),
alle anderen Fraktionen sprachen sich geschlossen dagegen aus.
Während Pasquier-Eichenberger und Florence Brenzikofer (gp, BL) die Bevölkerung mit
der Massnahme für die Themen Klimaschutz, Luftverschmutzung, Lärmbelastung und
gesunder Lebensstil sensibilisieren wollten, erachtete etwa Kommissionssprecher
Matthias Bregy (mitte, VS) die Massnahme als «reine Symbolpolitik». Gregor Rutz (svp,
ZH) befand es zudem als stossend, dem Parlament eine «erzieherische Aufgabe» für die
Bevölkerung zuzuweisen. Der zweite Kommissionssprecher Olivier Feller (fdp, VD) fügte
an, dass die Initiative die Werbefreiheit und damit den ökonomischen
Freiheitsgedanken einschränke. Mit dem ablehnenden Entscheid des Nationalrats war
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die Initiative erledigt. 11

In der Sommersession 2023 stand die bundesrätliche Botschaft zum Unterhalt und
zum Ausbau des Schweizer Nationalstrassennetzes auf der Traktandenliste des
Nationalrats. In einer vierstündigen Debatte mit 39 Einzelabstimmungen, 98
Wortmeldungen und zwei Pausen befasste sich die grosse Kammer mit den vier Teilen
der Vorlage: Erstens stand mit dem «Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen
Nationalstrassen 2024-2027» der Kredit von CHF 8.8 Mrd. für Betrieb, Unterhalt und
Anpassungen an bestehenden Infrastrukturen zur Debatte. Dieser Teil der Vorlage war
in der KVF-NR und in der mitberichtenden FK-NR im Frühling 2023 weitestgehend
unbestritten gewesen. Zweitens beriet der Rat im Rahmen des «Bundesbeschluss über
den Ausbauschritt 2023» über Projekte zur Erweiterung des bestehenden
Nationalstrassennetzes. Der Kredit für die Realisierung dieser Projekte sowie für die
Planung von noch nicht beschlossenen Projekten war Gegenstand des dritten
Bundesbeschlusses «Verpflichtungskredit Ausbauschritt 2023». Diese letzteren beiden
Teile der Vorlage hatten in den vorberatenden Kommissionen zu deutlich mehr
Diskussionen geführt. Während in der FK-NR eine Minderheit von 11 zu 14 Stimmen gar
nicht erst auf diesen Teil der Vorlage eintreten wollte, verlangten in der KVF-NR zwei
Minderheiten die Rückweisung dieser Pläne an den Bundesrat. Die erste KVF-
Minderheit beabsichtigte dabei, klimapolitische Überlegungen stärker zu
berücksichtigen, die zweite Minderheit der KVF-NR wollte die bestehenden
Infrastrukturen mit einem alternativen Konzept stärker ausnutzen und damit gewisse
Ausbauten umgehen. Während verschiedene weitere Minderheiten in der KVF-NR
Verkleinerungen oder Anpassungen an den Ausbauplänen vornehmen wollten, war eine
Mehrheit mit 14 zu 11 Stimmen umgekehrt davon überzeugt, zwei weitere, vom
Bundesrat erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehene Projekte betreffend den
Ausbau der Strecke Le Vengeron (GE) - Coppet (VD) - Nyon (VD) ebenfalls schon in den
Ausbauschritt 2023 aufzunehmen. Der entsprechende Kredit sollte dafür um CHF 911
Mio. erhöht werden. Auf diesen Westschweizer Abschnitten bestehe Handlungsdruck
und die Ausbauten müssten prioritär behandelt werden, so die Ansicht dieser Mehrheit.
Der vierte Teil der Debatte befasste sich schliesslich mit dem «Netzbeschluss» und
damit mit der Auflistung aller bestehender oder noch zu realisierender
Streckenabschnitte zur Vollendung des gesamten Nationalstrassennetzes. Eine weitere
Minderheit der KVF-NR beantragte auch hier eine Änderung in der vorgeschlagenen
Anpassung des Netzbeschlusses. 

Der Nationalrat folgte letztlich in allen vier Teilen der Mehrheit seiner vorberatenden
KVF-NR und erteilte sämtlichen Minderheits- und Einzelanträgen eine Absage. Geprägt
waren die Debatten von den gegensätzlichen Ansichten, die sich mit den mehrfach im
Rat geäusserten Maximen «wer Strassen sät, erntet Verkehr» und «wer Strassen
zweckmässig baut, steht weniger im Stau» zusammenfassen lassen. Die Ratslinke
kritisierte in der Debatte, dass der Ausbau der Nationalstrassen zu mehr Verkehr führen
werde, die Strasse gegenüber der Schiene attraktiver mache, das Stauproblem an
andere Strassenabschnitte verschiebe und der Klimapolitik zuwiderlaufe. Moniert
wurden zudem der Verlust von Kulturland, die Verschandelung der Landschaft sowie die
Lärmbelastung, unter der die Bevölkerung leide und gegen welche der Entwurf zu wenig
unternehme. Bürgerliche Votantinnen und Votanten unterstrichen hingegen die
Notwendigkeit der Ausbauten, um Staus zu verringern, dem wachsenden Verkehr
gerecht zu werden und den Umfahrungsverkehr in den Agglomerationen zu
unterbinden. Das Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft mache einen Ausbau der
Infrastruktur unumgänglich, so der Tenor auf der bürgerlichen Seite. Während sich die
Fraktion der Grünen prinzipiell gegen die Finanzierung und den Ausbau stemmte,
goutierte die SP-Fraktion den Unterhalt der bestehenden Autobahnen. Die GLP-
Fraktion stimmte teils mit dem bürgerlichen Ja-Lager, teils gesellte sie sich zum rot-
grünen Lager. Die bürgerlichen Parteien standen vereint für die Ausbauvorhaben ein.

Was die einzelnen Teile der Vorlage betrifft, so war der Bundesbeschluss über den
Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024-2027 für Betrieb, Unterhalt und Ausbau im
Sinne von Anpassungen im Rat weitestgehend unbestritten. Ohne Gegenantrag trat der
Rat auf die Vorlage ein. Der Nationalrat zeigte sich damit einverstanden, dass in der
vierjährigen Periode insgesamt gut CHF 8.8 Mrd. in die bestehende Infrastruktur
investiert werden. Eine Minderheit Pasquier-Eichenberger (gp, GE) forderte im Rahmen
dieses Unterhalts-Budgets einen Passus, wonach Anpassungen nur vorgenommen
werden dürfen, wenn daraus keine Kapazitätserhöhung resultiere. Sie argumentierte,
dass mit Anpassungen nur die Sicherheit verbessert werden dürfe, eine Erhöhung des
Verkehrsaufkommens aber nicht wünschenswert sei. Verkehrsminister Albert Rösti
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entgegnete, dass dies den Handlungsspielraum der Behörden massiv einschränken und
der Verkehrssicherheit zuwiderlaufen würde; solche Anpassungen – etwa zur Nutzung
des Pannenstreifens – würden zudem helfen, teure Ausbauten zu umgehen. Mit 120 zu
68 Stimmen bei 3 Enthaltungen folgte der Nationalrat hier seiner Kommission sowie
dem Bundesrat und lehnte den Minderheitsantrag ab, der von den geschlossenen
Fraktionen der SP und der Grünen unterstützt wurde. Letztlich gab der Nationalrat dem
Unterhaltsprogramm mit 162 zu 29 Stimmen grünes Licht, einzig die beinahe
geschlossene Fraktion der Grünen stimmte gegen den Kredit. 

Für deutlich mehr Diskussionsbedarf sorgten die Ausbaupläne für das
Nationalstrassennetz. Eine Minderheit Töngi (gp, LU) wollte diesen Teil der Vorlage
(Ausbauschritt 2023) an den Bundesrat zurückweisen und diesen dazu anhalten,
Umwelt- und Klimaaspekte stärker in die Vorlage einzuarbeiten.  Eine Minderheit Storni
(sp, TI) beantragte ebenfalls Rückweisung, verlangte aber, dass der Bundesrat ein
alternatives Konzept zum Ausbau erarbeitet und bestehende Infrastrukturen durch eine
intelligente und effizientere Ausnutzung besser auslastet. Das Schweizer Autobahnnetz
sei «im Zeitalter des Betons stehengeblieben» und das ASTRA lebe noch im «secolo
scorso», so die Kritik des Tessiner Sozialdemokraten. Die SP-Fraktion verlange deshalb,
dass das bestehende Netz dank digitaler Technologien besser und effizienter genutzt
wird. Beide Rückweisungsanträge versenkte der Nationalrat mit jeweils 106 zu 85
Stimmen bei 2 Enthaltungen, wobei sich die GLP-Fraktion zusammen mit zwei EVP-
Stimmen (Jost (evp, BE) und Studer (evp, AG)) auf die Seite der Linken schlug.  
Zu den weiteren geplanten Ausbauprojekten gab es ebenfalls verschiedene
Minderheitsanträge. Die Minderheit Töngi beantragte, dass auf den Vierspurausbau der
A1 auf der Strecke Wankdorf-Schönbühl (BE) und den Sechsspurausbau der A1 auf dem
Abschnitt Schönbühl-Kirchberg (BE) verzichtet wird. Töngi befürchtete, dass durch die
Ausbauten das Auto gegenüber dem öffentlichen Verkehr an Attraktivität gewänne, der
Strassenverkehr und das Lärmproblem zunähmen und die Klimaziele des Bundes
verfehlt würden. Der Nationalrat lehnte die beiden Streichungen mit 105 zu 86 Stimmen
bei 1 Enthaltung beziehungsweise mit 106 zu 87 Stimmen ab. Die GLP-Fraktion sowie die
beiden EVP-Abgeordneten Studer und Jost stellten sich dabei auf die Seite der Linken.
Die Diskussionen zur dritten Röhre am Rosenbergtunnel (SG) und der dazugehörigen
sogenannten «Spange Güterbahnhof» (SG) drehten sich um die Fragen, ob einerseits
nur die dritte Tunnelröhre gebaut werden sollte, auf die Spange Güterbahnhof aber zu
verzichten sei, wie dies eine Minderheit Aebischer (sp, BE) verlangte, oder ob
andererseits dieser Ausbauschritt ganz gestrichen werden sollte, wie dies eine
Minderheit Schlatter (gp, ZH) beantragte. Die Minderheit Aebischer scheiterte mit 108
zu 84 Stimmen, die Minderheit Schlatter mit 123 zu 68 Stimmen bei 1 Enthaltung, wobei
die GLP-Fraktion beim Antrag Schlatter ins bürgerliche Nein-Lager wechselte.
Verzichten wollte eine Minderheit Brenzikofer (gp, BL) auch auf die Errichtung des
Rheintunnels (Birsfelden BL - Kleinhüningen BS). Die grüne Nationalrätin monierte, dass
dieser zusätzliche Tunnel vor allem dem Transitgüterverkehr zugutekomme und der
Schweizer Verlagerungspolitik zuwiderlaufe. Diesen Antrag versenkte der Nationalrat
mit 122 zu 70 Stimmen bei 1 Enthaltung. Hier stellte sich die GLP wiederum
grossmehrheitlich auf die Seite der bürgerlichen Fraktionen, die den Tunnelbau für die
Basler Osttangente der A2 befürworteten. Bei der Frage, ob es eine zweite Röhre beim
Fäsenstaubtunnel (SH) brauche, standen wiederum zwei Minderheitsanträge zur
Debatte. Während eine Minderheit Schaffner (glp, ZH) das Projekt zu verkleinern
versuchte, indem zwar der Tunnel errichtet, auf den Vierspurausbau nach dem
Anschluss Schaffhausen-Nord bis Herblingen (SH) aber verzichtet werden sollte, wollte
eine Minderheit Schlatter wiederum das ganze Projekt aus dem Ausbauschritt
streichen. Auch diesen Anträgen gab der Nationalrat mit 106 zu 86 Stimmen
beziehungsweise 123 zu 69 Stimmen jeweils eine Absage, wobei die GLP-Fraktion sowie
eine einzelne Stimme aus der Mitte-Fraktion bei der totalen Streichungsvariante ins
bürgerliche Nein-Lager wechselte. Der Nationalrat folgte zudem dem Ansinnen seiner
Kommission und nahm den Ausbauschritt in der Romandie Le Vengeron-Coppet-Nyon
gegen den Widerstand der Minderheit Pasquier-Eichenberger mit 104 zu 84 Stimmen
bei 3 Enthaltungen in den Entwurf auf. Hier gesellten sich die GLP-Fraktion und zwei
Stimmen aus der Mitte-Fraktion wieder zur ablehnenden linken Minderheit. Die
Gesamtabstimmung passierte dieser Teil der Vorlage mit 105 zu 82 Stimmen bei 2
Enthaltungen, wobei erneut die Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP sowie die
die zwei EVP-Stimmen Studer und Jost die Minderheit bildeten. 

Gleichzeitig mit dem bundesrätlichen Entwurf nahm der Nationalrat an dieser Stelle ein
Postulat (Po. 23.3497) seiner KVF-NR für eine Korridorstudie zur A2 nach Italien an. Für
die Nationalstrasse N24 bei Stabio (TI) nach Gaggiolo (Italien) soll dabei geprüft werden,
ob eine Autobahnverbindung nach Italien auch über diesen Weg möglich wäre, anstatt
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diesen nur über den stark frequentierten Übergang Chiasso-Brogeda an der Autobahn
A2 zu lenken. Die Minderheit Töngi versuchte auch hier, eine Ablehnung des Postulats
zu erwirken. Zur Kenntnis nahm der Nationalrat in diesem Rahmen auch zwei
Petitionen. Eine davon stammte von der FDP Thurgau und betraf die Umsetzung der
Bodensee-Thurtal-Strasse. Die andere war vom Verein umverkehR eingereicht worden
und verlangte, dass die Milliarden, welche für den Ausbau der Autobahnen gesprochen
werden sollen, stattdessen in den Klimaschutz investiert werden. 

In der Folge gab der Nationalrat auch grünes Licht für den Verpflichtungskredit zu den
beschlossenen Ausbauschritten sowie zur Planung von zukünftigen Vorhaben – wie etwa
Vorstudien zur Glatttalautobahn im Zürcher Oberland. Eine Minderheit Schneider
Schüttel (sp, FR) aus der mitberichtenden Finanzkommission versuchte vergebens, den
Rat davon zu überzeugen, gar nicht erst auf diesen dritten Teil der Vorlage einzutreten.
Die Sozialdemokratin argumentierte, dass der Ausbau zu mehr Verkehr führen werde,
das Auto insgesamt attraktiver mache und die Klima- und Umweltbelastung erhöhen
werde. Die finanziellen Mittel sollten besser dazu verwendet werden, die Biodiversität
zu stärken, den öffentlichen Verkehr zu fördern und die Zentren vom Verkehr zu
entlasten. Den Nichteintretensantrag lehnte der Nationalrat jedoch mit 108 zu 83
Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. Die geschlossenen Fraktionen der SVP, der Mitte und
der FDP konnten sich erfolgreich gegen die ebenso geschlossenen Fraktionen der SP,
der GLP und der Grünen durchsetzen. Der bundesrätliche Gesamtkredit für den Ausbau
von CHF 4.354 Mia. versuchten die Minderheiten Töngi, Aebischer, Schlatter,
Brenzikofer und Schaffner schliesslich gemäss ihren Streichungsanträgen im zweiten
Teil der Vorlage zu kürzen – die Gesamtausgaben wären dabei auf zwischen CHF 2.481
Mrd. und CHF 4.181 zu liegen gekommen. Der Nationalrat wollte von diesen
Streichungsvorschlägen indessen nichts wissen, sondern erhöhte den
Verpflichtungskredit im Gegenteil konsequenterweise um die Kosten des hinzugefügten
Ausbauprojekts in der Romandie und legte den Kredit bei CHF 5.265 Mrd. fest. Die
Gesamtabstimmung passierte der Kredit mit 105 zu 82 Stimmen bei 2 Enthaltungen,
wobei die GLP und die zwei EVP-Stimmen wieder mit der Ratslinken stimmten. 

Zu guter Letzt standen im vierten Teil der Vorlage die Änderungen im Netzbeschluss zur
Debatte. Vor allem Änderungen betreffend den Grossraum Zürich wurden hier
beantragt. Der Bundesrat plante, den N1-Abschnitt «Zürich (Hardturmsportplatz) -
Platzspitz» durch «Zürich (Hardturmsportplatz) - Zürich (Pfingstweidstrasse)» zu
ersetzen. Eine Minderheit Schlatter versuchte hier erneut vergebens, ganz auf beide
Varianten zu verzichten. Der N3-Abschnitt «Zürich (Platzspitz) - Zürich (Wiedikon)»
sollte nach bundesrätlicher Ansicht ganz gestrichen werden. Ein Einzelantrag Haab (svp,
ZH) wollte das «Zürcher Ypsilon», also die soeben genannten Einträge N3 «Zürich
(Platzspitz) - Zürich (Wiedikon)» und N1 «Zürich (Hardturmsportplatz) - Platzspitz»,
hingegen beibehalten. Der Antrag für die Beibehaltung beider Abschnitte wurde jedoch
mit 96 zu 85 Stimmen bei 3 Enthaltungen beziehungsweise mit 115 zu 74 Stimmmen bei 1
Enthaltung abgelehnt, wobei nur die SVP-Fraktion und jeweils Teile der FDP- und Mitte-
Fraktionen für die Beibehaltung stimmten. Bei der bestehenden Bestimmung zur N11
«Zürich-Nord - Kloten-Süd», die der Bundesrat nicht anpassen wollte, verlangte eine
Minderheit Hurter (svp, SH), dass zwei Abschnitte ergänzt werden. Der Netzbeschluss
zur N11 sollte gemäss der Minderheit auch die Abschnitte «Kloten-Süd - Eglisau - Rafz -
Solgen (Grenze)» sowie «Jestetten-Hardt (Grenze) - Schaffhausen-Süd (N4)» umfassen.
Diese Minderheit erfuhr jedoch nur bei der geschlossenen SVP-Fraktion und wenigen
weiteren Stimmen aus dem bürgerlichen Lager Zuspruch. Ein weiterer Antrag befasste
sich zudem mit dem Raum Basel. Ohne dass der Bundesrat entsprechende Änderungen
beantragt hatte, wollte eine Minderheit Aebsicher den N2-Streckenabschnitt
«Basel/Weil am Rhein (Grenze) - Wiese- Basel (Gellert) 1», welcher im geltenden
Netzbeschluss aufgelistet war, durch «Basel/Weil am Rhein (Grenze) - Wiese - Hagnau»
ersetzen und neu «Wiese - Basel (Gellert) 3» aufführen. Er wollte damit erreichen, dass
nach dem Neubau des unterirdischen Rheintunnels gemäss dem Ausbauschritt 2023
die alte Autobahn zurückgebaut wird und dort anstelle von Asphalt wieder Grünflächen
entstehen können. Diese Änderung lehnte der Nationalrat jedoch mit 108 zu 85
Stimmen ab, wobei die GLP-Fraktion den Rückbau begrüsste und sich geschlossen auf
die Seite der Ratslinken stellte. 

In der Gesamtabstimmung standen sich zwei geschlossene Blöcke gegenüber. Während
die Fraktionen der SP und der Grünen die Gesamtvorlage ablehnten, nahmen alle
anderen Fraktionen sie ebenso geschlossen an. Mit 122 zu 67 Stimmen überwies der
Nationalrat den leicht modifizierten bundesrätlichen Entwurf an den Ständerat. Gemäss
Berichten von SRF planten Grüne sowie der VCS im Nachgang der nationalrätlichen
Debatte bereits, das Referendum gegen das Ausbauvorhaben (Teil 2 der Vorlage) zu
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ergreifen. 12

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Florence Brenzikofer (gp, BL) reichte im März 2021 ein Postulat ein, mit welchem sie
einen Bericht über Anreize zur Vereinheitlichung der Tarifstrukturen im öffentlichen
Verkehr forderte. Sie vertrat die Ansicht, dass die derzeitige Tarifstruktur
unübersichtlich sei; insbesondere bei den überregionalen Abonnements sei es jedoch
wichtig, dass diese attraktiv seien, damit sie gegenüber dem Individualverkehr bestehen
können. Dadurch könne der öffentliche Verkehr zur Reduktion des CO2-Ausstosses auf
dem Gebiet der Mobilität beitragen. Der Bundesrat beantragte die Annahme des
Postulats. Dieses wurde in der Frühjahrssession 2022 vom Nationalrat behandelt,
nachdem es von Sandra Sollberger (svp, BL) und Benjamin Giezendanner (svp, AG)
bekämpft worden war. Dabei erläuterte Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga, dass
das Tarifsystem der Schweiz so komplex sei, weil es aus verschiedenen nationalen und
regionalen Tarifverbünden zusammengesetzt sei. Der Bundesrat begrüsse die
Bestrebungen zur Vereinfachung des Systems und sei auch bereit, während einer
gewissen Übergangsperiode diese Vereinheitlichung und Vereinfachung des
Tarifsystems finanziell zu unterstützen. Der Nationalrat stimmte dem Postulat in der
Folge mit 128 zu 55 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) deutlich zu. Nebst der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion lehnten auch 3 Mitglieder der Mitte-Fraktion das Postulat
ab. 13

POSTULAT
DATUM: 03.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Bei der Frage, ob Kantone und Gemeinden die Benützung der öffentlichen
Verkehrsmittel gratis ausgestalten können sollen, zeigte sich im Nationalrat in der
Frühjahrssession 2023 ein klarer Links-Rechts-Graben. Mit 126 zu 61 Stimmen bei 9
Enthaltungen unterlagen die Fraktionen der SP, der Grünen sowie ein Mitglied der
Mitte-Fraktion beim Antrag, der parlamentarischen Initiative Prezioso Batou (egsols, GE)
Folge zu geben, den anderen Fraktionen deutlich. Die Grünen-Nationalrätin Florence
Brenzikofer (gp, BL) erklärte im Rat als Minderheitsvertreterin, dass es bei der
verlangten Anpassung der Bundesverfassung nicht darum gehe, den ÖV flächendeckend
kostenlos auszugestalten: Der Initiative sei vielmehr aus «staatspolitischen Gründen»
Folge zu geben, damit Gemeinden und Kantone die Möglichkeit erhielten, «aus
ökologischen oder aus gesellschaftspolitischen Gründen die Einführung von
kostenfreien öffentlichen Verkehrsmitteln zu diskutieren und darüber zu entscheiden».
Sie verwies damit auf eine im Jahr 2014 im Zuge des direkten Gegenentwurfs zur Fabi-
Initiative eingeführte Bestimmung in der Bundesverfassung, welche eine angemessene
Kostendeckung des öffentlichen Verkehrs durch die ÖV-Benutzenden verlangt. In der
Folge sei es in diversen Fällen zu juristischen Auslegungsschwierigkeiten über die
Vereinbarkeit mit den übergeordneten Bestimmungen gekommen, wenn Städte oder
Kantone über die Einführung von kostenlosem ÖV diskutiert hätten.
Kommissionssprecher Matthias Bregy (mitte, VS) warnte vor einem Paradigmenwechsel
und betonte, wie wichtig es sei, dass ÖV-Teilnehmende einen Kostenbeitrag leisteten.
Die Annahme der Initiative führe zu höheren Kosten, zu weniger Anreizen für
Investitionen, zu einer unangemessenen Giesskannenverbilligung und es gebe auch
keinen staatspolitischen Grund für eine Änderung, da wohl kein Kanton dazu bereit
wäre, die Kosten vollumfänglich zu tragen. Ins gleiche Horn blies auch
Kommissionssprecher Olivier Feller (fdp, VD), der es als «Illusion» bezeichnete, den ÖV
als kostenlos zu betrachten. Die Initiative war mit der Ablehnung im Nationalrat
erledigt. 14
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Schiffahrt

In der Wintersession beriet der Nationalrat als Zweitrat die Übernahme von zwei
Übereinkommen zur europäischen Binnenschifffahrt in das Schweizer Recht.
Kommissionssprecherin Florence Brenzikofer (gp, BL) erläuterte im Namen der KVF-NR,
dass mit dem ersten Teil der Vorlage, der Genehmigung des Strassburger
Übereinkommens von 2012 (CLNI), der Anwendungsbereich des Abkommens
ausgeweitet, die Haftungshöchstgrenze für Schadensansprüche in der
Binnenschifffahrt erhöht und ein Verfahren für die Anpassung dieser Höchstgrenze
eingeführt wird. Der Bundesrat habe dabei vorgesehen, den Geltungsbereich des
Übereinkommens auf den Rhein bis Rheinfelden festzulegen, womit die weiteren
Wasserstrassen und Gewässer der Schweiz nicht vom Abkommen tangiert würden. Der
zweite Teil der Vorlage, die Genehmigung der Änderung des Übereinkommens über die
Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt
(CDNI), führt laut Brenzikofer einheitliche Umweltstandards sowie das
Verursacherprinzip ein und erhöht mit dem Verbot des unkontrollierten Entgasens im
Geltungsbereich des Übereinkommens den Gesundheits- und Umweltschutz. Dabei
würden keine finanziellen oder personellen Auswirkungen für Bund, Kantone und
Gemeinden erwartet. Wie bereits der Ständerat beschloss der Nationalrat ohne
Gegenantrag Eintreten und hiess im Anschluss beide Teile der Vorlage diskussionslos
gut. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den ersten Teil der Vorlage zum
CLNI mit 140 zu 42 Stimmen bei einer Enthaltung und den zweiten Teil zum CDNI mit 141
zu 40 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten allesamt
aus der SVP-Fraktion. 

In derselben Session kam das Geschäft in die Schlussabstimmung. Der Nationalrat
genehmigte die beiden Teile des bundesrätlichen Entwurfs mit 134 zu 63 Stimmen bei
einer Enthaltung bzw. 134 zu 61 Stimmen bei 3 Enthaltungen, wobei sich die SVP-
Fraktion grossmehrheitlich gegen die Annahme des Entwurfes aussprach. Im Ständerat
herrschte Einstimmigkeit zugunsten der Annahme beider Teile der Vorlage. Damit war
die Übernahme der beiden Übereinkommen ins Schweizer Recht genehmigt und das
Geschäft erledigt. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.2023
LENA BALTISSER

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Nachdem er das Geschäft zuvor an seine Kommission zur eingehenden Beratung
zugewiesen hatte, nahm der Nationalrat zu Beginn der Wintersession 2020 die
Detailberatung des Covid-19-Geschäftsmietegesetz in Angriff.  Dem Rat lag ein stark
abgeänderter Entwurf einer knappen bürgerlichen Mehrheit der RK-NR vor, der einige
entscheidende Verschärfungen beinhaltete, darunter auch den Vorschlag, den
Vermietenden ihren Mietzins zu 50 Prozent statt wie bisher vorgeschlagen zu 60
Prozent zu erlassen. Auf der anderen Seite war die vorberatende Kommission den
Geschäftsmietenden in einigen Punkten entgegengekommen. Baptiste Hurni (sp, NE)
bezeichnete dies als «stratégie perverse» und unterstellte den Gegnerinnen und
Gegnern der Gesetzesvorlage, quasi mit einer neuen Gesetzesvorlage die fragile
Mehrheit für den bisherigen Entwurf zu zerstören. So kam es zur paradoxen Situation,
dass die Ratslinke und einzelne Vertretende der Mitte-Fraktion, die sich zu den
Befürwortenden der Gesetzesvorlage zählten, mit zahlreichen Minderheitsanträgen
versuchten, die von der mitte-rechts dominierten Kommissionsmehrheit eingebrachten
Anträge, die auch eine Ausweitung des Geltungsbereichs erzielen wollten – und dies
notabene für einen Entwurf, den die Kommissionsmehrheit am Ende der
Kommissionsberatungen abgelehnt hatte – zu verhindern. Ziel einer Minderheit
bestehend aus den Ratsmitgliedern Brenzikofer (gp, BL), Gugger (evp, ZH) und Hurni (sp,
NE) war es etwa, auf den Entwurf des Bundesrates zurückzukommen mit der Ausnahme,
dass sie sich – um die Erfolgschancen für die Zustimmung zu erhöhen – ebenfalls für
einen Mietzinserlass von 50 statt 60 Prozent einsetzten. Während die Anträge des Trios
die komplette GLP-Fraktion noch zu überzeugen vermochten, gelang es ihnen nicht
immer, genügend Stimmen aus der Mitte-Fraktion gegen die Anträge der
Kommissionsmehrheit zu sammeln. So erreichte die Minderheit – teilweise unterstützt
durch weitere Minderheiten –, dass lediglich die Vermietenden von einer
Härtefallregelung profitieren könnten und nicht ebenso die Mietparteien, wie dies die
Kommissionsmehrheit gefordert hätte. Zudem verhinderte sie, dass auch
Vertragsparteien von der Regelung ausgenommen worden wären, wenn der vereinbarte
Zins bereits stillschweigend bezahlt worden war. Und nicht zuletzt gelang es ihr, die von
der Kommissionsmehrheit eingeführte Bestimmung zu kippen, wonach das Gesetz nicht
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anwendbar wäre, wenn eine der beiden Parteien vom Gericht verlangt, den Miet- oder
Pachtzins nach den allgemeinen massgebenden Bestimmungen des Obligationenrechts
festzulegen. Hier erhielt die Minderheit Unterstützung von Bundesrat Parmelin, der
meinte «l'application de la loi serait volontaire car son application pourrait être
empêchée en invoquant cette clause du code des obligations». Erfolglos blieben
Minderheitsanträge, die folgende Ausweitungen des Geltungsbereichs verhindern
wollten: 1) Die Ausdehnung des Geltungsbereichs auf alle Miet- und Pachtverträge zur
Nutzung von Geschäftsräumen, sofern deren Betrieb aufgrund behördlicher
Massnahmen stark eingeschränkt oder verboten worden war; gemäss Version des
Bundesrates wären nur Einkaufsläden, Bars, Restaurants, Freizeit- und
Unterhaltungsbetriebe, Betriebe mit Dienstleistungen mit Körperkontakt und
Gesundheitseinrichtungen von der Regelung eingeschlossen worden. 2) Die Aufhebung
der Einschränkung für die Dauer des Mieterlasses im Falle von
Gesundheitseinrichtungen; hier hätte der Bundesrat vorgesehen, dass diese nur für
eine maximale Dauer von zwei Monaten vom Mieterlass hätten profitieren können. 3)
Keine Opt-Out-Möglichkeit für Mietverhältnisse mit einem monatlichen Miet- oder
Pachtzins zwischen CHF 15'000 und CHF 20'000; der Bundesrat hatte eine solche für
beide Vertragsparteien vorgesehen. Nicht umstritten war indes die zeitliche Ausweitung
des Geltungsbereichs: So sollten Mietparteien etwa auch während weiterer Corona-
Wellen vom teilweisen Mietzinserlass profitieren können, sofern sie aufgrund
beschlossener staatlicher Massnahmen – im Unterschied zum bundesrätlichen Entwurf
auch wenn diese von den Kantonen oder den Gemeinden getroffen worden waren –
ihren Betrieb einschränken mussten. «Nach einer ebenso emotionalen wie fahrigen
Debatte» (NZZ) lehnte der Nationalrat den abgeänderten Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 100 zu 87 Stimmen (7 Enthaltungen) ab. Im Unterschied zur
nationalrätlichen Eintretensdebatte, wo die Fraktionen der GLP und der Mitte den
Entwurf noch fast einhellig respektive mit deutlichen Mehrheiten unterstützt hatten,
äusserten sich nur noch eine knappe Mehrheit der GLP-Fraktion sowie nicht ganz die
Hälfte der Mitte-Fraktion zugunsten eines Covid-19-Geschäftsmietegesetzes. 16

Die RK-NR entschied Anfang Februar 2021, dass sie das Anliegen einer
parlamentarischen Initiative Hans Egloff (svp, BE) betreffend einer Verschärfung der
Regelungen zur Untermiete im Rahmen eines Vorentwurfs gemeinsam mit drei
weiteren hängigen parlamentarischen Initiativen zum Mietrecht (Pa.Iv. 16.458, Pa.Iv.
16.459 und Pa.Iv. 18.475) umzusetzen wolle. Mit 13 zu 10 Stimmen beantragte sie deshalb
dem Nationalrat, die Frist für die Umsetzung der Initiative ein zweites Mal um zwei
Jahre zu verlängern, bis zur Frühjahrssession 2023. Eine Minderheit rund um Florence
Brenzikofer (gp, BL) argumentierte in der Kommission und anschliessend im Nationalrat,
dass die Initiative ein Problem lösen wolle, das in der Praxis kaum existiere, und
beantragte deshalb die Abschreibung des Vorstosses. Der Nationalrat folgte der
Argumentation der Kommissionsmehrheit und stimmte mit 121 zu 71 Stimmen für die
Fristverlängerung. Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen sowie einige
Abweichler und Abweichlerinnen aus den Reihen der Grünliberalen und der Mitte-
Fraktion stimmten für eine Abschreibung. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2021
ELIA HEER

In der Wintersession 2022 beschloss der Nationalrat, die Frist für die Behandlung einer
parlamentarischen Initiative von Hans Egloff (svp, ZH) betreffend die AB Schaffung
beweisbarer Kriterien für die Orts- und Quartierüblichkeit von Mieten um zwei Jahre
bis zur Wintersession 2024 zu verlängern. Die Fristverlängerung war von der
zuständigen RK-NR beantragt worden. Die Berichterstatterin Patricia von Falkenstein
(ldp, BS) und der Berichterstatter Vincent Maître (mitte, GE) erklärten in ihren Voten,
dass die Kommission mit der Ausarbeitung eines Entwurfs bisher noch zugewartet
habe, da sie erst noch das Ergebnis einer vom Bund lancierten Diskussion mit den
Sozialpartnern zum Mietrecht abwarten wollte. Nachdem diese Gespräche jedoch
gescheitert seien, habe die Kommission beschlossen, die Umsetzung der Initiative –
zusammen mit einer weiteren Initiative von Egloff – anzugehen. Sie habe bereits die
Verwaltung damit beauftragt, mögliche Umsetzungsvarianten auszuarbeiten. Die
Vertreterin der Kommissionminderheit, Florence Brenzikofer (gp, BL), plädierte derweil
für Abschreiben der Initiative. Die Auswirkungen der in der Initiative vorgeschlagenen
Änderungen seien verheerend, denn sie würden es Mieterinnen und Mietern
erschweren, Anfangsmietzinse anzufechten, argumentierte sie. Die Vermieterschaft
könnte derweil die Mieten einfach an die Marktpreise anpassen, was zu einem
allgemeinen Anstieg der Wohnungspreise führen würde, so Brenzikofer. Die Mehrheit
des Nationalrates stellte sich jedoch hinter die Kommissionsmehrheit und hiess die
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Fristverlängerung mit 120 zu 66 Stimmen (bei einer Enthaltung) gut. 18

In der Frühjahressession 2023 nahm sich der Nationalrat den von seiner RK
ausgearbeiteten Entwurf betreffende eine Beschleunigung des Verfahrens bei der
Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf vor. Bereits das Eintreten auf die
Vorlage wurde kontrovers diskutiert. Eine Minderheit der RK, bestehend aus
Politikerinnen und Politikern von SP und Grünen, beantragte dem Rat, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Christian Dandrès (sp, GE) und Baptiste Hurni (sp, NE) beklagten
beide in ihren Voten, dass der vorliegende Entwurf Teil einer Salamitaktik sei, bei der es
darum ginge, das Mietrecht schrittweise auszuhöhlen. Florence Brenzikofer (gp, BL)
befürchtete, dass durch die Vorlage das Machtgefälle zwischen Vermietenden und
Mietenden weiter vergrössert werde. Ausserdem sei die Vorlage unnötig, da
Vermieterinnen und Vermieter bereits heute das Recht hätten, bei dringendem
Eigenbedarf ihrer vermietenden Partei zu kündigen. Der Schutz der Mietenden solle
nicht weiter geschwächt werden, da schon jetzt Eigenbedarf sehr oft nur vorgeschoben
werde, um den Mieter oder die Mieterin loszuwerden und die Wohnung zu einem
höheren Preis weiterzuvermieten. Mitglieder der Fraktionen von SVP, FDP und Mitte
hielten dagegen. Vincent Maître (mitte, GE) war der Ansicht, dass es bei dieser Vorlage
nur darum gehe, dass Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer wieder das Recht
erhalten sollen, die von ihnen gekaufte Immobilie bewohnen zu können. Mit der
bestehenden Regelung, dass für die Kündigung bei Eigenbedarf ein «dringender
Eigenbedarf» geltend gemacht werden muss, sei dies oft unmöglich, da es schwierig
sei, die Dringlichkeit zu beweisen und dies ein langes juristisches Verfahren nach sich
ziehen könnte. Ähnlich äusserte sich Christa Markwalder (fdp, BE), die darüber hinaus
ausführte, dass stattdessen neu eine Kündigung bereits bei einem «bei objektiver
Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf» möglich sein soll. Dies sei eine
ausgewogene und moderate Lösung, mit der der Schutz der Interessen der Mieterinnen
und Mieter weiterhin gewährleistet sei. Pirmin Schwander (svp, SZ) plädierte im Namen
der SVP-Fraktion ebenfalls für Eintreten. Er sehe in dieser Frage eher ein Machtgefälle
zugunsten der Mietenden und deshalb müsse der Eigenbedarf schneller und einfacher
geltend gemacht werden können. Gespalten zeigte sich die GLP-Fraktion. Beat Flach
(glp, AG) war zwar prinzipiell mit dem Anliegen des Vorstosses einverstanden. Er liess
jedoch durchblicken, dass innerhalb der GLP-Fraktion auch einige der Meinung seien,
dass generell die Balance zwischen den beiden Lagern im Moment zulasten der
Mietenden gestört sei. Da es sich zudem nur um wenige Fälle handle, in denen es zu
langen Verfahren gekommen sei, sei es fraglich, ob man nun in diese Richtung
legiferieren solle. Als letztes äusserte sich noch Bundesrat Guy Parmelin. Dieser
beantragte dem Nationalrat im Namen des Bundesrates, nicht auf die Vorlage
einzutreten. Parmelin vertrat die Meinung, dass die aktuelle Regelung ausreichend sei,
um die Interessen beider Parteien zu schützen. Ausserdem komme es in der Praxis
nicht zu so vielen störenden Fällen, als dass sich eine legislative Intervention
rechtfertigen liesse. Entgegen diesem Antrag stimmte schliesslich eine Mehrheit des
Nationalrates für Eintreten auf die Vorlage (mit 108 zu 80 Stimmen, bei 1 Enthaltung). Zu
den geschlossen stimmenden Fraktionen von SP und Grünen gesellten sich auch acht
Mitglieder der GLP und drei Mitglieder der Mitte-Fraktion. In der Detailberatung galt es
anschliessend noch, über verschiedene Anträge der Minderheit auf Verschärfung der
Regelung zur Kündigung bei Eigenbedarf zu entscheiden. Diese wurden jedoch allesamt
abgelehnt. Schliesslich nahm der Nationalrat das Geschäft in der Gesamtabstimmung
mit 114 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2023
ELIA HEER

Anfang März 2023 beriet der Nationalrat eine Vorlage, welche seine RK-NR aus einer
parlamentarischen Initiative Hans Egloff (svp, ZH) betreffend die «Vermeidung
missbräuchlicher Untermiete» ausgearbeitet hatte. Der Entwurf sah vor, dass für ein
neues Untermietverhältnis künftig die schriftliche Zustimmung der Vermieterin oder
des Verpächters erforderlich sein soll. Wenn dabei die Voraussetzungen nicht erfüllt
werden, soll der Vermieterin oder dem Verpächter ein ausserordentliches
Kündigungsrecht zustehen. Ausserdem soll die Vermieterschaft neu ein
Untermietverhältnis ablehnen können dürfen, wenn dieses für eine Dauer von mehr als
zwei Jahren vorgesehen ist. Die Vorlage wurde insbesondere von Mitgliedern der
Fraktionen der SP und der Grünen bekämpft. Es gäbe keinen gesetzlichen
Handlungsbedarf in dem Bereich, so etwa Florence Brenzikofer (gp, BL). Sie sah in der
Vorlage einen Versuch, den «ohnehin schwachen Kündigungsschutz in der Schweiz
weiter [abzubauen]». Insbesondere sei es unverhältnismässig, dass eine
ausserordentliche Kündigungsfrist zur Anwendung kommen könnte, bei
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Untermietverhältnissen, die etwa wegen Formfehlern nicht den gesetzlichen Kriterien
entsprechen. Baptiste Hurni (sp, NE) und Raphael Mahaim (gp, VD) äusserten sich
ähnlich. Sie sahen aktuell nur ein Problem mit den Untermietverhältnissen in der
Schweiz, nämlich im Zusammenhang mit Plattformen wie Airbnb. Doch dann sollten
besser die Plattformen direkt reguliert werden, anstatt die Gesamtheit der
Untermietverhältnisse zu attackieren, so Mahaim. Anders als bei der unmittelbar
danach beratenen Vorlage betreffend die Kündigung bei Eigenbedarf äusserte sich bei
dieser Vorlage auch die GLP klar kritisch. Beat Flach (glp, AG) bezeichnete den Entwurf
als einen «bürokratischen Blockadeartikel, angereichert mit zusätzlichen Hürden und
Folgen für die Mieterinnen und Mieter». Auch Flach sah keinen Handlungsbedarf. Die
geltenden Regeln funktionierten und es sei deshalb unnötig und «unliberal», weitere
Bürokratie aufzubauen. Für die Vorlage plädierten die Fraktionen der SVP, FDP und
Mitte. Pirmin Schwander (svp, SZ) sagte, mit der Revision werde eine Unklarheit
behoben, darüber wie lange eine vorübergehende Abwesenheit und ein
Untermietverhältnis dauern kann. Das sei gerade auch in der aktuell herrschenden
Wohnungsnot wichtig, da Wohnungen, welche durch Untermiete blockiert seien, damit
frei würden. Christian Lüscher (fdp, GE) vertrat die Position der freisinnigen Fraktion,
welche aus ähnlichen Gründen wie Schwander und die SVP die Vorlage unterstützte.
Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) sprach sich für die Mitte-Fraktion ebenfalls für die
Vorlage aus. Die Untervermietung würde mit der Änderung gestärkt und die
Vermieterinnen und Vermieter geschützt. Es sei normal, dass es bei Verstössen gegen
Regelungen auch Sanktionen geben sollte, konterte er die Kritik unter anderem von
Florence Brenzikofer betreffend die ausserordentlichen Kündigungsfristen. Er liess
auch das Argument betreffend mehr Bürokratie nicht gelten. Mietverträge seien
grundsätzlich schriftlich, weshalb es kein zusätzlicher Aufwand sei, diese Frage in dem
Rahmen ebenfalls noch zu regeln. Bundesrat Guy Parmelin zeigte sich damit nicht
einverstanden. Im Namen des Bundesrates empfahl er dem Nationalrat, nicht auf die
Vorlage einzutreten, da die aktuellen Regelungen ausreichten, um Vermieterinnen und
Vermieter vor missbräuchlichen Untermietverhältnissen zu schützen. Auch er war der
Meinung, dass die Vorlage zu einem grösseren Bürokratieaufwand und zu
Rechtsunsicherheit führen würde. Letzteres weil der Entwurf eine nicht abschliessende
Liste an Gründen aufführte, wegen welchen der Vermieter oder die Vermieterin ein
Untermietverhältnis ablehnen kann. Schliesslich sei auch die Dauer von zwei Jahren,
worüber hinaus es laut dem Entwurf der Vermieterschaft freistehen soll, die
Untermiete abzulehnen, zu kurz – insbesondere im Kontext von Untermietverhältnissen
von Geschäftsräumen. Entgegen dem Antrag des Bundesrates stimmte die Mehrheit des
Nationalrates jedoch für Eintreten auf die Vorlage (110 zu 82 Stimmen, bei 1 Enthaltung).
Alle Fraktionen stimmten geschlossen: diejenigen der Mitte, FDP und SVP für Eintreten,
diejenigen der SP, Grünen und GLP dagegen. In der Detailberatung befand der
Nationalrat anschliessend über mehrere Minderheitsanträge, welche aus linker Sicht
zum Ziel hatten, die Regelungen und damit die negativen Folgen abzuschwächen. Sie
wurden jedoch allesamt mit dem ungefähr gleichen Stimmenverhältnis abgelehnt. So
schritt die grosse Kammer zur Gesamtabstimmung, wo die Vorlage mit 108 zu 83
Stimmen (1 Enthaltung) angenommen wurde. 20

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

In der Sommersession 2022 behandelte der Nationalrat das von Isabelle Pasquier-
Eichenberger (gp, GE) geforderte Verbot des sogenannten Greenwashing. Die Initiantin
kritisierte, dass Greenwashing («écoblanchiment») dazu führe, dass sich
Konsumentinnen und Konsumenten für Produkte oder Dienstleistungen entschieden,
die in Wahrheit nicht nachhaltig seien. Dies habe zur Konsequenz, dass der notwendige
ökologische Wandel gebremst werde. Zudem führe Greenwashing auch zu einer
Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten von Marken und Firmen, welche tatsächlich den
ökologischen Fussabdruck ihrer Produkte verringern. Florence Brenzikofer (gp, BL)
ergänzte für die Kommissionsminderheit, die sich für die Initiative einsetzte, dass eine
kürzlich in der EU durchgeführte Studie zum Schluss gekommen sei, dass rund zwei
Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten kaum in der Lage seien, «falsche
Aussagen über die Klimaeigenschaften gewisser Produkte von Fakten zu
unterscheiden». Brenzikofer wies auch darauf hin, dass die Schweiz insbesondere im
Finanzbereich noch Aufholbedarf aufweise; es sei für die Kundinnen und Kunden sehr
schwierig herauszufinden, ob ein als nachhaltig angepriesener Fonds auch tatsächlich
klimafreundlich sei. Die Mehrheit der RK-NR, welche der Initiative keine Folge geben
wollte, sei der Meinung, dass die geltende Gesetzgebung für die Ahndung von
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Greenwashing genüge, betonte Patricia von Falkenstein (ldp, BS). Zudem habe die
Verwaltung darauf hingewiesen, dass das Thema Greenwashing eher im USG als im UWG
behandelt werden solle. Die geforderte Ergänzung sei schliesslich kaum mit dem
strafrechtlichen Legalitätsprinzip in Einklang zu bringen, da die Ergänzung nicht
genügend präzise formuliert sei. Konkret sei das Kriterium «Verschleierung von
Auswirkungen auf das Klima» kaum messbar und ein Verstoss gegen dieses könne daher
nicht sanktioniert werden, fasste von Falkenstein die Anmerkungen der
Bundesverwaltung zusammen. Die Mehrheit der grossen Kammer schloss sich diesem
Votum an und entschied mit 141 zu 67 Stimmen (bei 1 Enthaltung), der Initiative keine
Folge zu geben. Die geschlossen stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen sowie 3
Mitglieder der Mitte-Fraktion unterlagen somit. 21

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

In der Frühjahrssession 2022 zog Florence Brenzikofer (gp, BL) ihr Postulat, das den
Bundesrat dazu aufgefordert hätte, die Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle
für Asylsuchende zu prüfen, zurück. Grund dafür war, dass das SEM unterdessen
beschlossen hatte, im Rahmen eines Pilotprojektes eine externe Meldestelle zu testen,
wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter während der Session ausführte. Brenzikofer hatte in
ihrem Postulat Bezug auf rapportierte gewalttätige Vorfälle in Bundesasylzentren und
auf den im Rahmen eines Postulats Feri (sp, AG; Po. 16.3407) erstellten Bericht
genommen, der Handlungsbedarf zur Erkennung und Betreuung von frauenspezifischer
Gewalt in Asylzentren aufgezeigt hatte. Der Bundesrat hatte das Postulat bereits
ursprünglich zur Ablehnung empfohlen und dabei auf verschiedene, seit der jüngsten
Revision des Asylgesetzes und dem Erscheinen des erwähnten Berichts ergriffene
Massnahmen hingewiesen. Die grüne Nationalrätin hatte die Position vertreten, die
Schaffung einer externen Anlaufstelle sei zwingend, da Asylsuchende «Konsequenzen in
ihrer Wohnsituation oder im Asylverfahren befürchten» könnten, wenn sie sich nur an
eine Stelle innerhalb des Bundesasylzentrums wenden könnten. Eine unabhängige
Ombudsstelle oder Meldestelle – Letztere könnte ohne Gesetzesänderung geschaffen
werden – könnten die Hemmschwelle für eine Meldung reduzieren, so die
Postulantin. 22

POSTULAT
DATUM: 16.03.2022
MARLÈNE GERBER

Familienpolitik

Auch die WBK-NR wollte auf die Schaffung eines spezifischen Verfassungsartikels
verzichten, der den Bund zur dauerhaften Förderung von familienergänzenden
Betreuungsangeboten im Vorschulalter verpflichten würde, wie dies eine
Standesinitiative aus dem Kanton Genf forderte. Die Kommission lehnte dieses Anliegen
im November 2021 mit 20 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) ab. Eine Minderheit hatte
vergeblich für Folgegeben plädiert, um die Überlegungen der Initiative in die laufenden
Arbeiten zur eigenen Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 21.403) einfliessen zu lassen. Besser
erging es einer parlamentarischen Initiative Brenzikofer (gp, BL; Pa.Iv. 21.412) mit der
Forderung nach einer gesetzlichen Grundlage zur Finanzierung von
Tagesschulangeboten: Hier entschloss sich eine Mehrheit der Kommission für
Folgegeben, um das Anliegen in die Umsetzung der Kommissionsinitiative zu
integrieren. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.11.2021
MARLÈNE GERBER

Im November 2021 gab die WBK-NR mit 15 zu 9 Stimmen einer parlamentarischen
Initiative Brenzikofer (gp, BL) Folge, welche die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage
für eine finanzielle Unterstützung von Tagesschulangeboten verlangte. Die
Kommissionsmehrheit hatte vor, das Anliegen der Initiative in die Umsetzung der
eigenen, hängigen Kommissionsinitiative zur Überführung der Anstossfinanzierung in
eine zeitgemässe Lösung zu integrieren (Pa.Iv. 21.403). 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.11.2021
MARLÈNE GERBER
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Entgegen dem Entscheid ihrer Schwesterkommission beschloss die WBK-SR im
Oktober 2022 mit 7 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung, einer parlamentarischen
Initiative Brenzikofer (gp, BL) zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für eine
finanzielle Unterstützung von Tagesschulangeboten keine Folge zu geben. So sah die
Kommission den damit verbundenen Eingriff in die Schulhoheit der Kantone kritisch
und verwies auf den laufenden Gesetzgebungsprozess zur Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative der WBK-NR (Pa.Iv. 21.403). Dort seien bereits
Programmvereinbarungen zwischen dem Bund und den Kantonen vorgesehen, die
ebenfalls in den schulergänzenden Bereich eingreifen könnten. Somit geht der Vorstoss
zurück an die WBK-NR. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.10.2022
VIKTORIA KIPFER

In der Sommersession 2023 zog Florence Brenzikofer (gp, BL) ihre parlamentarische
Initiative mit der Forderung zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für eine
finanzielle Unterstützung von Tagesschulangeboten zurück. Sie tat dies, nachdem sich
auch die WBK-NR als zweite Kommission mehrheitlich gegen Folgegeben
ausgesprochen hatte. In ihrem Bericht hatte die Kommission Bezug auf die
parlamentarische Initiative 21.403 genommen, mit der die Anstossfinanzierung für die
ausserfamiliäre Kinderbetreuung in eine zeitgemässe Lösung überführt werden soll. Im
Unterschied zur Initiative Brenzikofer ermögliche es diese, die Vereinbarkeit von
Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung zu verbessern, ohne dass «Änderungen an der
Gesamtorganisation des Bildungssystems» erforderlich seien. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2023
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Absolventinnen und Absolventen der Berufsmatura sollen ohne Aufnahmeprüfung
zum Studium als Primarlehrerin oder Primarlehrer an der PH zugelassen werden.
Dieser Meinung war in der Frühjahrssession 2023 eine Mehrheit des Nationalrates und
nahm eine entsprechende von einer Mehrheit seiner WBK-NR getragene Motion (Mo.
22.4268) mit 122 zu 41 Stimmen bei 23 Enthaltungen an. Innerhalb der verschiedenen
Fraktionen zeigten sich die Nationalrätinnen und Nationalräte gespalten – einzig jene
aus der Mitte-Fraktion stimmten geschlossen für die Motion. Gleichzeitig hiess die
grosse Kammer stillschweigend auch ein Postulat (Po. 22.4267) derselben Kommission
gut, wonach die Zugangsvoraussetzungen an den Pädagogischen Hochschulen sowie
eine spezielle Berufsmaturitäts-Ausrichtung Pädagogik geprüft werden sollen. Der
Zugang zur Pädagogischen Hochschule mit einer Berufsmatura ist heute erst nach
einem Aufnahmekurs und einer Aufnahmeprüfung möglich und die Berufsmatura bringe
keinen Vorteil gegenüber Anwärterinnen und Anwärtern ohne diesen Abschluss, wie
Mehrheitssprecher Simon Stadler (mitte, UR) im Rat kritisierte. Mit dem Abbau der
Hürden könne der Berufsmatura mehr Wertschätzung entgegengebracht und dem
Lehrpersonenmangel, welcher die Schweiz gemäss BFS noch bis ins Jahr 2031 und
darüber hinaus beschäftigen werde, entgegengewirkt werden, erläuterte der Urner
weiter. Auch Kommissionssprecherin Valentine Python (gp, VD) erinnerte daran, dass es
im heutigen Ausbildungssystem wichtig sei, verschiedene Ausbildungswege zu
ermöglichen. Der Zugang zu den pädagogischen Hochschulen sollte daher nicht nur
über den Weg der gymnasialen Maturität betrachtet werden. Als Teil der Gegnerschaft
erwiderte Florence Brenzikofer (gp, BL), dass der prüfungsfreie Zugang «Tür und Tor
öffnen» könne, um weitere Hürden zu senken. Ins gleiche Horn blies auch Verena
Herzog (svp, TG), welche bei Annahme der Motion eine Schwächung des Images des
Lehrerberufs befürchtete. Die Genferin Simone De Montmollin (fdp, GE), Anführerin der
Kommissionsminderheit, mahnte zudem davor, in die Kompetenzen der Kantone
einzugreifen. Ferner war sie der Ansicht, dass nur die bestehenden
Zulassungsbedingungen sicherstellten, dass die Interessierten ein angemessenes
Wissensniveau verfügten. Die Unterschiede zwischen den drei Hochschulsystemen
sollten zudem erhalten bleiben. Des Weiteren müssten die wirklichen Probleme des
Lehrkräftemangels – etwa die Teilzeitarbeit oder die hohe Berufsausstiegsquote –
angegangen werden. Es sei deshalb logisch, zuerst das weniger umfassende Postulat der
Kommission anzunehmen, welches den Bundesrat beauftragt, in Zusammenarbeit mit
der EDK Verbesserungsmöglichkeiten für den Zugang mit einer Berufsmaturität zur PH
zu prüfen und daraus Einsichten zu gewinnen. Dieser Meinung schloss sich auch
Bildungsminister Guy Parmelin an, der davor warnte, «den Pflug vor den Ochsen zu

MOTION
DATUM: 02.03.2023
MARCO ACKERMANN
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setzen» und bereits eine Massnahme zu beschliessen, ohne die Situation vorher zu
analysieren. Des Weiteren sei es in diesem Bereich wichtig, die Kompetenzen von Bund,
den Kantonen und der EDK zu beachten und Änderungen nur in Zusammenarbeit
anzugehen. Er präzisierte gegenüber Simon Stadler schliesslich, dass die
Zulassungsprüfung und der Vorbereitungskurs, die eine breite Allgemeinbildung
sicherstellen, für Personen mit und ohne Berufsmaturitätsabschluss nicht identisch
seien, womit Vorkenntnisse bereits jetzt beachtet würden. 
Das Postulat überwies der Nationalrat direkt an den Bundesrat, mit der weitergehenden
Motion wird sich noch der Ständerat als Zweitrat befassen müssen. 27

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Nachdem die RK-NR 2018 der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS) Folge
gegeben, sich ihre Schwesterkommission aber im Herbst 2019 mit 8 zu 0 Stimmen bei
einer Enthaltung gegen die Abschaffung der Vergütung auf Werkverwendungen in
privaten Räumlichkeiten von Hotels, Ferienwohnungen, Spitälern und Gefängnissen
ausgesprochen hatte, kam die Vorlage in der Frühjahrssession 2021 in die grosse
Kammer. Die Rechtskommission des Nationalrats beantragte in ihrem Bericht vom
Januar 2021 zwar weiterhin, der Initiative Folge zu geben, dies jedoch mit einem neuen
Stimmenverhältnis von 13 zu 11 bei einer Enthaltung und einem Minderheitsantrag
Brenzikofer (gp, BL) auf Ablehnung. Die Kommissionsmehrheit erachtete es als
notwendig, insbesondere den Begriff «private Räumlichkeiten» neu zu definieren und
so dafür zu sorgen, dass in diesen privaten Räumlichkeiten keine
Urheberrechtsentschädigungen anfallen. Dies könne in der von der Coronakrise stark
gebeutelten Hotelbranche zu Kostensenkungen führen. Die Minderheit vertrat hingegen
die Ansicht, dass man den äusserst fragilen AGUR-Kompromiss zur URG-Revision nicht
gefährden dürfe, zumal sich der Konsum von Multimediainhalten verändert habe, was
von der betroffenen Branche berücksichtigt werden müsse. Im Weiteren handle es sich
bei den zu entrichtenden Beiträgen um so geringe Summen, dass eine Annahme des
Vorstosses die Hotellerie nicht wirklich entlasten würde.
Der Nationalrat schloss sich mit 119 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung dem
Mehrheitsantrag an und sprach sich für Folgegeben aus. Wohl nicht zuletzt teilte der
Rat die Auffassung von Nationalrat Bregy (cvpo, VS), dass man mit diesem Vorstoss die
Möglichkeit habe, ein Zeichen für den Abbau von Gebühren, Abgaben und der
Bürokratie zu setzen – auch wenn es sich hierbei um verhältnismässig kleine Beträge
handle. Die parlamentarische Initiative ging in der Folge für weitere Beratungen an die
Rechtskommission des Ständerats (RK-SR). 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2021
MELIKE GÖKCE
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